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Art. 401. (1600). An Zug wird geschrieben, es soll fiir Heinrich Nußbaumer einen ander» Vogt »ach
Mendris erwählen, da jener seine Ernennung durch Umtriebe erlangt habe. (S. Absch. 412. t.). — 402
(1612). Lucern, Schwyz, Unterwalden und Zug schreiben zu Gunsten der hinterlassenenKinder des Land«
schreibers Lünd von Schwyz an die Communität Mendris, „den dienst vff desselbigen sönen einen noch 3 Mo»^
lang vsfzehalten". Absch. 811. x. — 403. (1617). Landvogt Kloos klagt, daß die Landesfürsprecher zu Baler«»
ohne sein Wissen und Erlaubniß Verehrungen annehmen und einem Jeden erlauben, Wein, Mezgvieh, Anke"
und andere Victualien zum Schaden der Landschaft aus derselben zu führen, und begehrt Maßregeln dagegen
Wird in den Abschied genommen.Absch. 954. k.

2. Justizsache«.

Art. 404- (1590). Das Gesuch des alt-Landvogts um Bestätigung der Liberation des Jakob Anton bell"
Torre, der an Bernardinodella Torre einen Todtschlag begangen, seither aber von dem Vater und den
wandten des Getödteten den Frieden erlangt habe, wird in den Abschied genommen.Absch. 137. k. —
(1591). Alt-Landvogt Schwerzenbachbittet um Begnadigung des Jakob Anton della Torre, der seinen Bet^
im Zorn erschlagen, seither aber mit dessen Verwandten sich vertragen hat. Wird in den Abschied genoiuwe"'
Absch. 168. Ii. — 406. (1591). Alt-Landvogt Schwerzenbach verwendet sich abermals um Begnadigung ^
Todtschlägers Jakob Anton della Torre. Dagegen bemerkt Landammann Jmhof, Uri habe seine Gesandt
auf die Jahrrechnnng zu Lauis instruirt, nicht für Liberirung zu stimmen. Wird in den Abschied genontt»^'
Absch. 178. v. — 407. (1593). Junker Julius Cäsar Cattaneo, Burger zu Moyland, läßt durch seinen Ä»'
walt vorbringen, von einer ihm entwendetenSumme von 1000 Silberkronen, die der später hingeriH^
Dieb zu Ligornetto in seinem Hans vergraben habe, habe der Landvogt 866 Ducatonen, als der Ka»n>^
verfallen, zu Händen genommen; dieses befremde ihn nicht wenig, da nicht der Landvogt den Übelthäter ^
treten habe und bisher stets den eidgenössischen Nnterthanen entfremdetes Gut durch die mayländischen Behe^^
zurükgestellt worden sei; er bitte deßhalb, zu Erhaltung guter Nachbarschaftihm das Geld zu restituiren. ^
Landvogt beansprucht seinen dritten Theil von der Summe, weil durch seine Bemühungen das entwe» ^
Geld zum Vorschein gekommen und weil es seiner Ansicht nach in den ennetbirgischen Vogteien stets so 3^
worden sei. Nach Verlesung einer Zuschrift des Senats von Moyland, worin versprochenwird, wie bi

den eidgenössischenUnterthanen gestohlenes Gut zurükerstattenzu wollen, und da aufgenommeneKundschsl^
bestätigen, daß es von Seite Maylands stets so gehalten worden ist, so wird dem Cattaneo die recla»'^
Summe zuerkannt unter Verdeutuug, er möge sich mit dem Laudvogt bezüglich dessen Ansprache gütlich ^
einbaren, was er freiwillig, nicht aus Verpflichtung, ihm geben wolle. Schließlich wird der Antrag, ^
Moyland ein Übereinkommen für solche Fälle abzuschließen, aä ilwtruenäum genommen. Absch. 233- ^ ^
408. (1593). Landesfähnrich Franz ^lnadrio und August Serenius, beide Burger von Lauis, lassen "
bringen, auf das an die Gesandten in Baden erlassene Schreiben bezüglich ihres Streithandels mit 9
Anton und Bernhard von Sala über das zu Pedrinate gelegene Gut sei keine Antwort erfolgt, vielmehr st'
Gegenpartei zu Gutem gesprochen worden; ihre Eltern haben dieses Gut von den Landammännern ^e
Reding und Dietrich (in der Halden) von Schwyz auf ihr besonderes Begehren gekauft, um zu ihrer
zu gelangen, nachdem diesen das Gut steigerungsweise zuerkannt und sie wiederholt durch eidgenössische ^ .
in dessen Besiz confirmirt worden seien; nachdem dann die Käufer das Gut siebenundzwanzig Jahre befl
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haben die von Sala die Ablösung präteudirl, seien aber von dem damaligen Landvogt Lussi abgewiesen worden;

eilf Jahren daure mm schon der Streit, daher sie dringend um Hülfe und Rath bitten, da sie den Handel

den Orten durch einen Spruch erledigen lassen möchten. Die Sache wird in den Abschied genommen, damit

Mißbrauch, um jeder Kleinigkeit willen wider die Landesordnung und ohne Bürgschaft zu leisten nach

^aden zu reiten abgestellt werde. Zugleich wird der Landvogt angewiesen, bis zum Austrag des Handels

^nei, von Sala „dhein Jnsatz" der spänigen Güter zu bewilligen, UM. m. — 409. (1593). Julius Pusterla

Stabbio, der ohne Absicht Einen erschossen, sich aber bereits mit dessen Verwandtschaft abgefunden und

Landvogt die Liberation erlangt hat, bittet um Bestätigung der leztern. Weil aber schon mehrmals

schlössen worden ist, daß die Gesandten ans den Tagsaznngcn diesseits und jenseits des Gebirges keine

^sugniß haben sollen, Jemanden zu liberiren, vielmehr die Betreffenden sich an die einzelnen Orte zu

^lide» haben, so wird dieses in den Abschied genommen. Absch. 235. t. — 410. (1594). Die Landesfähnriche

Ouadrio und Augustin Serenius bitten um rechtlichen Entscheid ihres Streithandels mit Johann Anton

^ Bernhard von Sala, Johann Autvn von Sala dagegen begehrt Aufrechthaltung des zu Baden erlassenen

Heils. Nach Anhörung der betreffenden Acten wird zu Gunsten der Kläger entschieden. Absch. 261. g. —

(1596). Einer von Mendris, der wegen Gewaltthätigkeit gegen einen Beichtvater von Landvogt Dietli

^ hie Galeeren verurtheilt worden war, ist ans der lezten Jahrrechnungstagsazung zu Luggarus gegen ein

^gkld liberirt worden. Nim wird dieser Handel in den Abschied genommen, damit der gegenwärtige Land¬

et beauftragt werde, den Delinquenten nach Verdienen zu bestrafen. Absch. 312. e. — 412. (1596). Das

heg des Landvogts Dietli über jenen von Mendris, der einen Priester wegen Verweigerung der Absolution

tödten wollen, wird bestätigt und demnach der Beklagte für drei Jahre ans die Galeeren geschikt. Absch.

a»d ^ ^ Julius Pusterla von Mendris, der vor einigen Jahren einen Todtschlag begangen
sich seither mit den Hinterlassenen des Getödteten abgefunden hat, bittet um Begnadigung. Wird in den

^ iied genommen. Absch. 322. <z. — 414. (1601). Das Begnadigungsgesuch des Johann Balsarino von
"Agio, der vor eilf Jahren zwei Personen umgebracht hatte, wird nach Verlesung des Processes und des

Kird^ ^süerichteten Friedens in den Abschied genommen. Absch. 432. d. — 415. (1609). Dem Landvogt

^ "uf seinen Bericht über die grobe Handlung des Alois Pusterla aufgetragen, den Beklagten auf Betreten

s^^"sien und ihm den Proceß zu machen, oder aber ihn, wenn er entwichen wäre, zu verbanditen und
hxr> öu Händen der Kammer zu confisciren. Absch. 689. 1. — 410. (1615). Landvogt von Dießbach

^ ^ mancherlei Gesindel, Banditen und andern unnüzen Gesellen, welche laut der Sazungen

Gränzen sich aufzuhalte» keine Erlaubniß haben, stark molestirt werde, und bittet um die Ermächti-

tkr ' Handhabung der obrigkeitlichen Achtbarkeit und zum Schreken der Banditen etwa achtzehn „ vcr-

skä»d ^ halten und mit Gewehren und Feuerbüchsen bewaffnen zu dürfen. In Würdigung der Um

"och, erlaubt, sechs zuverlässige Gesellen zu ernennen und zu bewaffnen, welche ihm „in zuofallender

^sstigkeit" beizustehen haben. Absch. 892. g.

3. Heimathrccht.

^ (1589). Ferdinand Rnsca von Como, aus Mendris gebürtig,, läßt durch Achilles Kerer,

l>Ni Zürich, um Bestätigung des Briefes bitten, welchen er mit seiner Heimathgemeinde Novazzano

October vorigen Jahres über seine Gemeindsgenossen-Nechte aufgerichtet habe. Das Gesuch wird in
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den Abschied genommen und den» Laniwogt ausgetragen, sich über die Sache zu erkundigen und dann Z"

berichten. Absch. 101. bb.

4. Gränzverhältnissc.

(Man sehe den betreffendenAbschnitt bei Lauis).

5. Zoll.

Art. 418. (1617). Zwischen den Zollern zu Mendris einerseits und einem Theil der Burgerschaft

Beisaßen andererseits waltet ein Anstand. Erstere prätendiren das Recht, den Zoll von Waaren einzuzieh^

während leztere auf die in den Orten ausgebrachten Stimmen sich berufen und vermeinen, von diesem

vielen Jahren nicht mehr bezahlten Zoll befreit zu sein. Nach Verhörung der vorgelegten Zollbriefe, Urthe^

und Rufe, sowie der geschwornen Kundschaften aller Cvmmunen der Landschaft, welche zugeben, daß

dem Weinzoll der kleine Zoll seit Menschengedenken stets entrichtet worden und daß diesen kleinen Zoll j^
Commune von den Zollern jährlich empfangen habe, wird die Sache in den Abschied genommen. Absch. 954-

6. Märkte.

Art. 419. (1596). Das durch Ritter Johann Stulz, Landschreiber zu Unterwalden, im Namen

Landschaft vorgebrachte Gesuch um die Bewilligung eines alle vierzehn Tage abzuhaltenden freien Wo^"

Marktes, weil Mendris ein Hauptfleken und Siz des Landvogts und der Amtleute sei, wird in den AM"

genommen und dabei dem Landvogt zu Lauis aufgetragen, an Uri schriftlich zu berichten, ob dieser M«

etwas schaden würde oder nicht. Absch. 296. d. — 429. (1596). Denen von Mendris wird der nachgoß

Wochenmarkt bewilligt, und zwar mit den gleichen Freiheiten und Gerechtigkeiten, wie derjenige zu ^

Weil aber dieser Wochenmarkt ohne Befreiung vom kleinen Zoll nicht in Aufnahme kommen könnte, so ^ ^

sie, ihnen dieselbe gewähren zu wollen, wogegen sie jährlich 100 Sonnenkroncn an die Kammer bezahlt

wollen versprechen, damit kein Abbruch am Zoll geschehe. Das wird aus Ratification hin ebenfalls zngesta"

Absch. 306. e.

7. Geistliche, Immunität. ^

Art. 421. (1588). Die Gesandten der katholischen Orte nehmen in ihren Abschied, daß sie dem

Christosoro Turriano bewilligt haben, die Pfarre zn Ligornetto, welche zwischen ihm und der Gemeinde ^

ist, zu versehen bis zur Erledigung des Handels durch die geistliche und weltliche Obrigkeit. Absch. 9k- ^

422. (1590). Das Begehren des Nuntius um AusHingabe einiger zn Mendris erledigter Processe

Priester an den Bischof von Como, wird in den Abschied genommen. Absch. 156. «I. - - 423. (1597)' ^
ErzPriester von Balerna hat wegen Altersschwäche einen andern Priester zur Aushülfe zu sich genoM»^'

ihm auf sein Ableben die Pfründe zugesichert, unter Vorbehalt des Einkommens während seinen

nun meldet er, daß der Landvogt die gewöhnliche Verehrung prätendire, und bittet, ihm dieses zu ^

und die angelegten Arreste aufzuheben. Der Landvogt dagegen behauptet, daß ihm die Verehrung von

durch Todesfall als durch Resignation erledigten Chorherren- und ErzPfründen gebühre und daß ,

Erzpriester fiir seine Bestätigung in Rom auch 300 Kronen habe bezahlen müssen. Der Anstand wird >
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°>nern Auszug der Sazung (v. 1585) in den Abschied genommen, der Arrest aufgehoben und der Landvogt
""gewiesen, inzwischen den Handel ruhen zu lassen. Absch. 333. k. — 424. (1598). Auf der Jahrrechnnng
5" Lauis wollen die katholischen Orte sich für den Landvogt zu Mendris in Betreff seiner Ansprache an den
^ZPriefter zu Balerna verwenden.Absch. 353. ä. — 425. (1598). „Betreffendt den Ertzpriester von Ballcrna
"m H^ren Landvogt Grüeninger von Schwytz vmb angelanngte Verehrung der Übergebnuß derselbigen, da
^ sich Herr Gesanndter von Vndterwaldcn protestiert, was dis Orts verhandlet dem nüwen Lanndtuogt vn-
""chtheillig sin solle, wan der Faat mit des alten Absterben vnder siner Verwaltung,kompt." Absch. 354. m. —
^ (1600). Der Landvogt beschwert sich, daß er von dem nunmehr verstorbenenErzPriester von Balerna,

unter Landvogt Grüninger wegen Altersschwächeresignirte, bei welchem Anlaß jener bereits den Fall
ävgen hab^ diesen nun nicht erhalten könne, und bittet um Schuz bei seinen Rechtsamen. Wird all mstruen-
^ genommen. Absch. 410. k. — 427. (1000). Der abtretende Landvogt prätendirt die gewöhnliche Ver¬

eng vvn der während seiner Verwaltung erledigten Erzpriesterpfründe von Balerna. Da nun aber der neue
^Priester, Christof della Dorre, darthut, daß er im Jahr 1598 von Landvogt Grüningergezwungen worden

' chm die Verehrung zu geben, und daß er gemäß des Lehenbriefs von Niemanden dcßhalb weiter ange-
"chen werden könne, so wird, obschon die Mehrheit der Gesandten Vollmachthätte, dem Neclamanten zu

freche», die Sache zum Entscheid in den Abschied genommen. Absch. 413. o. — 428. (1605). Der solo-
"Msche Gesandte begehrt, daß man im Abschied Meldung mache von den eingegangenen Klagen Wider den

iorhern, Franciscns Sagni von Balerna und von der an den Bischof von Como erlassenen Ermahnung,
Priester nach Gebühr zu strafen. Absch. 566. i. — 429. (1613). Der Bischof von Como hat den

fester Marx del Como von Balerna wegen schweren Vergehen, die hier nicht erwähnt werden dürfen, in
besorgt, derselbe werde nicht nach Verdienen bestraft, was ein böses Exempel

^ großes Ärgerniß zur Folge hätte, so wird an den Bischof die Mahnung erlassen, an diesem Priester
^^'gkeit zu übe», ansonst man entschlossen wäre und bereits schon bezügliche Weisungen an den Landvogt
zy Amtleute erlassen habe, denselben, wenn sie ihn in ihre Gewalt bringen können, an Leib und Leben

rasen. Dem Landvogt wird der Befehl ertheilt, dessen Hab und Gut zu confisciren und in der Kammer-
^ künftigen Jahrs zu verrechnen. Absch. 830. ü. — 430. (1613). Wegen schändlichen Handlungen

^ pater Magister, Mönch zu St. Johann, war der päpstliche Nuntius wiederholt angesucht worden, den
Dekr^ denselben zu formiren, was bisher aber nur de» Erfolg hatte, daß der Mönch entfernt wurde.
"l>s> "un dem Landvogt und den Amtleuten anbefohlen, den Proceß gegen ihn beförderlich anzuheben
^vhn Nuntius davon Kenntniß zu geben mit der Anfrage, ob er vielleicht Jemanden dem Proceß beizu-
^ beauftragen wolle. Auch wird dessen Hab und Gut zu der Kammer Händen confiscirt. Ibici. e. —

Nach Erledigung dieser beiden Geschäfte stellt der Nuntius das Begehren,man möchte sich der
der Gastlichen nicht annehmen und mit Confiscirung deren Güter nicht so schnell vorgehen, da ihnen

verdienten Lohn schon zukommen lassen und deren Gut zu Händen der geistlichen
c!»j. ^ Anziehen werde. Deßhalb wird den Amtleuten befohlen, bis zu erfolgter Abstrafung mit der Confis-

Zu halten. IbiS. k.
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